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In Anwendung von Art. 24 Abs.1 Bst. c des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente PatG verzichtet der Inhaber des
Patents EP 0 666 790 teilweise auf das Patent, in dem Sinne, dass:

I. der bisherige unabhängige Patentanspruch 1 wird
i) durch Streichung der Alternative «Kunststoffen, insbesondere», und
ii) durch Aufnahme der Formulierung «unter die gewünschten Endabmessungen gebracht werden, so dass sie nach dem
Pressvorgang die gewünschten Endabmessungen aufweisen» anstelle des Ausdrucks «auf die gewünschten Endabmes-
sungen gebracht werden» eingeschränkt, und erhält somit die folgende Fassung:

1. Verfahren zum Herstellen von Formteilen aus im warmen Zustand formbaren Polyolefinen, wie Polyethylen und Po-
lypropylen, bei dem das Kunststoffmaterial auf bzw. über seine eine bleibende Verformung zulassende Verformung-
stemperatur erwärmt, in diesem Zustand zu dem Formteil geformt und anschliessend unter diese Verformungstem-
peratur abgekühlt wird, dadurch gekennzeichnet, dass die Formteile im wenigstens auf die Verformungstemperatur
erwärmten Zustand zu ein geringes Übermass gegenüber den gewünschten Endmassen aufweisenden Zwischen-
produkten geformt und erst nach der Abkühlung unter die Verformungstemperatur in einem materialverdichtenden
Pressvorgang unter die gewünschten Endabmessungen gebracht werden, so dass sie nach dem Pressvorgang
die gewünschten Endabmessungen aufweisen.

II. die restlichen Ansprüche und ihre Rückbezüge in ihrer ursprünglichen Fassung beibehalten werden.

Soweit Teile der Beschreibung mit der Änderung des Anspruchs 1 nicht vereinbar sind, sollen sie als nicht vorhanden
gelten.
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